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In dem Artikel schildert Herr
Walther anschaulich, welche tech-
nischen Einrichtungen notwendig
sind, um die von Müllabwurfanla-
gen in Hochhäusern ausgehenden
Brandgefahren zu reduzieren. Ins-
besondere weist er auf die regel-
mäßige Wartung und Reinigung der
Anlagen hin. 

Vor kurzem hat auch das Institut für
Schadenverhütung und Schaden-
forschung (IFS) einen Brandscha-

den im Zusammenhang mit einer
Müllabwurfanlage bearbeitet. Ent-
standen war das Schadenfeuer
dadurch, dass in dem 14-geschos-
sigen Wohngebäude brennendes
Material in den Müllschacht gewor-
fen wurde. Durch technische Män-
gel breitete sich das Feuer dann
vom Keller über den Bereich des
Müllschachtes in sämtliche Etagen
aus. Nur durch Glück kam niemand
zu Schaden.  

§ 46 (1) Landesbauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen: Abfallschächte dürfen nicht errich-
tet werden. Bestehende Abfallschächte sind spätestens bis zum 31. Dezember 2003 außer Betrieb zu
nehmen. Die zu ihrem Befüllen vorgesehenen Öffnungen sind bis zu diesem Zeitpunkt dauerhaft zu
verschließen. (...)

§ 43 (2) Landesbauordnung für das Saarland: Abfallschächte in Gebäuden sind nicht zulässig. 

§ 39 (4) Brandenburgische Bauordnung: Abfallschächte sind unzulässig.

Zugehörige Verwaltungsvorschrift: Das Verbot betrifft Abfallschächte, insbesondere für häuslichen
Abfall. Schächte, die der Sortierung von Wertstoffen im gewerblichen Bereich dienen, sind vom Verbot
nicht betroffen.

§ 44 (1) Bremische Landesbauordnung: Abfall- und Wertstoffschächte in Wohngebäuden sind unzu-
lässig; in überwiegend anders genutzten Gebäuden können sie zugelassen werden, wenn eine
Trennung von Abfällen und Wertstoffen möglich ist.

§ 50 Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein: (...) In Wohngebäuden ist der Einbau
von Abfallschächten unzulässig. (...)

Abb. 1: Schadenbetroffenes
Hochhaus

Zum Beitrag „Müllabwurfanlagen in 
Hochhäusern – ein Brandschutzproblem?“
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Der geschilderte Schadenfall zeigt:
Beim Betrieb von Müllabwurfan-
lagen verbleibt immer ein gewisses
Brand-Restrisiko. Aber auch die
Mülltrennung ist in großen Wohn-
einheiten nicht gewährleistet. Diese
Gründe haben offenbar bereits
einige Bundesländer dazu bewo-
gen, Abfallschächte zu verbieten.
In den Landesbauordnungen die-
ser Bundesländer finden sich be-
reits entsprechende Bestimm-
ungen. Wünschenswert wäre, dass
sich weitere Bundesländer diesem
Verbot anschließen. �
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Abb. 2: Über den Bereich des
Müllschachtes breitete sich das

Schadenfeuer vom Keller zu 
oberen Geschossen hin aus. 




